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RUNDUNGBEG

ZÜR l ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES "AM FRIEDHOF" DER GEMEINDE
WATTENHEIM , VERBANDSGEMEINDE HETTENLEIDELHEIM, LANDKREIS BAD DÜRKHEIM

ANLASS

Am 31.08.1990 faßte der Gemeinderat den Beschluß zur Änderung des
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes:
l Verlegung des Wirtschaftsweges auf di.e Flurstücksnummer 1567 und

Verengung der bestehenden Friedhofstraße im Bereich der Flur-
stücke 1582 . 1583 und 1584
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Auf dem ne-
benstehenden
Auszug des
geltenden
Flächennut-
zungsplanes
ist der an-
fing des Be-
bauungsplanes
noch ei.nmal
umriß sen ; die
beiden Ände-
rungsabsich-
ten si.nd
punktuell
dargestellt
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PLANUNGSABSICHT

Erste Änderungsabsicht ist di.e aus topographischen Gründen erfor-
derlich gewordene Verschwenkung des geplanten Wi.rtschaftsweges, der
an den Neigungsflächen des Flurstückes 1563/2 hinausgedrückt werden
mußte, wei] die Befahrbarkeit a]s ].andwirtschaftlicher Andienungs-
weg für die verbleibenden Flächen der Restlandwirtschaft sonst
nicht zumutbar er'scheint. Dadurch wird i.nnerhalb des räumlichen
Geltungsbereiches ein drei.ecksförmi.ger Zipfel als bisher 'nicht
überbaubarer Bereich' in die landwirtschaftliche Nutzung zurückge--
führt. Die 4,75 m breite Verkehrsfläche mit dem rechtwinkligen Ei.n-
mündungsvorgang in die Speyerer Straße blei.bt bestehen. Mit 4,75 m
erreicht di.esel Wirtschaftsweg die Dimensionierung für landwirt-
schaft[iche Fahrzeuge a]].er Art. Das Abschwenken hat auch seine
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Folge auf den überbaubaren Bereich, der sich nach Osten gering-
fügig verengt, aber dem späteren Baukörper ausreichende Bewegungs
frei.heit läßt. Die Abstände der Baugrenze nach Osten mit 5 m und
nach Süden mit 3 m zur Verkehrsfläche lassen sich gemäß Landes-
bauordnung vertreten .

Als zweite Absicht zei.gt sich im Norden gegenüber dem Kindergar-
ten eine notwendige Verengung der Verkehrsf].äche. Wie die nach-
stehende Abbildung zeigt, verfügt die Friedhofstraße (1591/5) teil
weise über eine Breite von 12,5 m. Mit Rücksicht auf die bereits

\

\

\

\

\

]S92
B

h27

3Z4 zuz $83 343

bestehende Baumreihe können die südlich anschli.elenden Bauparzel
].en um einen F]ächenkei]. erwei.ten werden. Die Gemeinde i.st hier
dem Lei.tgedanken gefolgt, daß entsprechend S l BauGB sparsam mit
Grund und Boden umgegangen werden soll.
An der städtebauli-cher Grundkonzeption des Ursprungsplanes und an
den Festsetzungen planungsrechtlicher und gestalterischen Art än-
dert sich sonst nichts. Der Text ist im Planoriginal bestätigt
Landespflegerisch ist noch anzuführen, daß die Verringerung der
Verkehrsfläche auch ei.nen geringeren Versiegelungsgrad bringt und
auch die Rückführung der südöst].schen Neigungsfläche als LN in
ähnli.cher Form eine post.Live Bewertung verdient
Der Gemeinde Wattenheim entstehen durch diese Änderung keine zu-
sätzlichen Erschl'ießungskosten.
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öffentlich ausgejegen.

Wattenheim, den . .2 q..Juni.1991
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Ortsbürgermeister



Es sind keinerlei. Anregungen oder Bedenken weder von den Trägern
öffentlicher Belange noch von privater Seite gegen die Änderung
des Bebauungsplanes vorgebracht worden.

Di.e Begründung hat dem Satzungsbeschluß vom 26. April 1991
grunde gelegen .

Wattenheim, den . .2#. Juli. J991.

zu

Bürgermeister als Ratsvorsitzender Ratsmitglied
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